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BIAJ-Materialien 
Bundeshaushalt 2012: CDU/CSU-Vergleich 2006-2012 (SGB II/III) und alte SGB II-Pauschalen 
Die folgenden Anmerkungen zu den in einem Schreiben der Landesgruppe Brandenburg der CDU/ 
CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag vom 15. Juli 2011 genannten Haushaltsdaten könnten auch 
über Brandenburg hinaus von Interesse sein. Denn der Vergleich der von der Bundesregierung für 
das Haushaltsjahr 2012 geplanten Ausgaben (Soll) für „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ (SGB 
II) und (obwohl nur indirekt zuständig) für (einen Teil der) „Leistungen der aktiven Arbeitsförderung“ 
(SGB III) mit den Ist-Ausgaben im Haushaltsjahr 2006 gehört zum Standardrepertoire der Leitung 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS).1 Und am morgigen Donnerstag (08. Sep-
tember 2011) könnte er in der ersten Beratung des Einzelplans 11 (Arbeit und Soziales) erneut 
bemüht werden, um die weiteren drastischen Kürzungen der „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ 
(SGB II) und „Leistungen der aktiven Arbeitsförderung“ (SGB III) zu rechtfertigen. 

Im Schreiben der Landesgruppe Brandenburg der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 
an den Paritätischen, Landesverband Brandenburg vom 15. Juli 2011 (im Folgenden kurz: CDU-
Schreiben) liest sich das wie folgt: 

„Sofern Sie von Kürzungen der Leistungen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik sprechen bitte ich zu berück-
sichtigen, dass der finanzielle Rahmen bei 2,8 Millionen Arbeitslosen nicht genau so aussehen kann wie bei 
4,8 Millionen Arbeitslosen im Jahr 2006. Konkret haben wir damals für 2,82 Millionen Arbeitssuchende im 
Rechtskreis SGB II 4,5 Milliarden Euro für Vermittlung und Förderung zur Verfügung gestellt. Das waren 
damals pro Kopf rund 1.600 Euro. Im Entwurf für den Bundeshaushalt 2012 stellen wir für 1,86 Millionen 
Arbeitslose aus diesem Rechtskreis einen Betrag in Höhe von 4,4 Milliarden Euro zur Verfügung, also pro 
Kopf 2.400 Euro. Von Kürzungen kann mithin nicht die Rede sein. Selbiges gilt für die Bezieher von Arbeits-
losengeld I. 2006 gab es 1,6 Millionen Bezieher von ALG I. Für diese haben wir 2,7 Milliarden Euro aufge-
wandt. Für das Jahr 2012 werden wir geschätzte 0,8 Millionen Arbeitslose ziemlich genau die Hälfte der 
Summe des Jahres 2006 zur Verfügung stellen.“2  

Vorbemerkung/Rückblick: Erinnern Sie sich noch an den Endbericht der „Arbeitsgruppe ‚Arbeits-
losenhilfe/Sozialhilfe’ der Kommission zur Reform der Gemeindefinanzen“3 und an die darauf basie-
renden Ableitungen „Zur Festlegung der Höhe der Eingliederungsleistungen für Bezieher von Leistun-
gen nach dem SGB II und der hierfür notwendigen Personal- und Verwaltungsaufwendungen ...“ des 
damaligen Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit? In diesen (angefügten) Ableitungen, auf die 
hier nicht näher eingegangen werden soll, heißt es „Nachrichtlich: Umgelegt auf alle Hilfebedürftigen 
bzw. Bedarfsgemeinschaften bedeutet dies rechnerisch jährliche Eingliederungspauschalen von 

                                                           
1  siehe z.B. Bundesministerin Ursula von der Leyen (CDU) in der „Befragung der Bundesregierung“ zum „Ge-

setzentwurf zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt“ in der 110. Sitzung des Deutschen 
Bundestages (17. Wahlperiode) am 25. Mai 2011 (dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17110.pdf), S. 12539 ff. und 
Parlamentarischer Staatssekretär Ralf Brauksiepe (CDU) im Gespräch mit den Deutschlandradio Kultur am sel-
ben Tag (http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/tacheles/1489533/) 

2  Auszug (Abschrift) aus Schreiben der Landesgruppe Brandenburg der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bun-
destag an Der Paritätische, Landesverband Brandenburg, 15. Juli 2011 

3  siehe z.B. hier: http://www.ak-sozialpolitik.de/seiten/22_politik_alhi_sohi.htm 
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1.971 € pro erwerbsfähigem Erwachsenen bzw. 2.671 € pro Bedarfsgemeinschaft.“ (Seite 4: für 2012 
ergäbe sich bei einer „jährlichen Kostensteigerung von etwa 1%“, wie in diesen Ableitungen für 2003 
bis 2005 unterstellt: 2.113 € bzw. 2.864 €) Und, ebenfalls „Nachrichtlich: Umgelegt auf alle Hilfebe-
dürftigen (3,08 Mio.) bzw. Bedarfsgemeinschaften (2,26 Mio.) bedeutet dies rechnerisch jährliche 
Verwaltungskostenpauschalen von 1.007 € pro erwerbsfähigem Erwachsenen, bzw. 1.369 € pro 
Bedarfsgemeinschaft.“ (Seite 5: für 2012 ergäbe sich bei einer „jährlichen Kostensteigerung von etwa 
1%“, wie in diesen Ableitungen für 2003 bis 2005 unterstellt: 1.080 € bzw. 1.468 €) 

Die im Entwurf des Bundeshaushalts 2012 veranschlagten 3,780 Milliarden Euro für SGB II-„Lei-
stungen zur Eingliederung in Arbeit“ (bzw. 4,400 Milliarden Euro einschließlich der Bundespro-
gramme „Beschäftigungspakte für Ältere“, „Kommunal-Kombi“ und Beschäftigungsphase „Bürger-
arbeit“) wären danach bei rechnerisch 1,789 Millionen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
(einschließlich der Bundesprogramme: 2,082 Millionen) bzw. 1,320 Millionen Bedarfsgemeinschaf-
ten (einschließlich der Bundesprogramme: 1,536 Millionen) angemessen. 

Die im Entwurf des Bundeshaushalts 2012 veranschlagten 4,054 Milliarden Euro für „Verwaltungs-
kosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ (Bundesanteil) und einem 
rechnerischen kommunalen Anteil an den SGB II-Verwaltungskosten in Höhe von 0,727 Milliarden 
Euro, also insgesamt 4,781 Milliarden Euro (vgl. § 46 Abs. 3 SGB II), wären danach bei rechne-
risch 4,427 Millionen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bzw. 3,257 Millionen Bedarfsge-
meinschaften angemessen. 

Für den August 2011 wurden von der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (vorläufige, hochgerech-
nete) 4,571 Millionen erwerbsfähige Leistungsberechtigte in 3,397 Millionen Bedarfsgemein-
schaften berichtet. 

Fazit: Gemäß dieser Pauschalen wäre das im Entwurf Bundeshaushalts 2012 veranschlagte Budget 
für „Verwaltungskosten“ (zusammen mit dem gesetzlichen kommunalen Anteil) in etwa ange-
messen, das Budget für die „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ dagegen vollkommen 
unzureichend.  

Und nun die Anmerkungen zu den im CDU-Schreiben genannten Haushaltsdaten, zunächst zu 
den SGB II-Daten (Hartz IV, Bundeshaushalt) und im Anschluss daran zu den SGB III-Daten (Haus-
halt der Bundesagentur für Arbeit):4 

SGB II (Hartz IV) 
Im Bundeshaushalt 2006 waren 6,470 Milliarden Euro für SGB II-„Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit“ veranschlagt, ohne die damals noch bei gesonderten Titeln in Kapitel 1112 veranschlagten Mit-
tel für Bundesprogramme: 267,0 Millionen Euro für „Beschäftigungspakte für Ältere“ und 1,6 Millionen 
Euro für „Förderung der Erprobung und Entwicklung innovativer Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit“. 

Von den im Bundeshaushalt 2006 veranschlagten 6,470 Milliarden Euro wurden lediglich 4,470 Milli-
arden Euro für SGB II-„Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ ausgegeben. Diese Zahl wird im CDU-
Schreiben genannt, allerdings nicht ganz korrekt. Denn es heißt dort: „... 4,5 Milliarden Euro für 
Vermittlung und Förderung zur Verfügung gestellt.“ Es müsste heißen: 4,5 Milliarden Euro für SGB II-
„Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ ausgegeben. Zudem wurden an dieser Stelle, anders als bei 
den im CDU-Schreiben genannten Haushaltsdaten für 2012 (siehe unten), die Ist-Ausgaben für die 
Bundesprogramme „Beschäftigungspakte für Ältere“ (153,8 Millionen Euro) und „Förderung der 
Erprobung und Entwicklung innovativer Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“ (2,4 Millio-
nen Euro) nicht berücksichtigt. 

Die Minderausgaben bei den SGB II-„Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ im Haushaltsjahr 2006 in 

                                                           
4  Leicht überarbeitete und korrigierte Fassung (Erstfassung: 4. August 2011) 
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Höhe von etwa 2,0 Milliarden Euro (Soll 6,470 Milliarden Euro minus Ist 4,470 Milliarden Euro) wurden 
vollständig für die Deckung der Mehrausgaben des Bundes beim Arbeitslosengeld II in Anspruch 
genommen. Für das Arbeitslosengeld II (brutto einschließlich Sozialgeld) waren 24,400 Milliarden 
Euro veranschlagt worden. Ausgegeben wurden 26,414 Milliarden Euro. 

Im Jahr 2006 wurde von der Statistik der Bundesagentur für Arbeit ein jahresdurchschnittlicher Be-
stand von 5,392 Millionen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) er-
mittelt. Arbeitslos (registriert!) im Rechtskreis SGB II waren in diesem Jahr durchschnittlich 2,823 Milli-
onen Frauen und Männer. Die Zahl „2,82 Millionen“ wird im CDU-Schreiben genannt, allerdings eben-
falls nicht ganz korrekt. Denn es heißt dort: „2,82 Millionen Arbeitssuchende“. Die Zahl der Arbeit-
suchenden im Rechtskreis SGB II lag deutlich darüber. Sie umfasst neben den Arbeitslosen unter 
anderem auch den größten Teil der Maßnahme-Teilnehmerinnen und –Teilnehmer. 

Pro erwerbsfähigem Hilfebedürftigen waren im Haushaltsjahr 2006 für SGB II-„Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit“ (hier immer ohne die genannten Bundesprogramme) etwa 1.220 Euro ver-
anschlagt. Pro Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II waren dies rechnerisch etwa 2.290 Euro. 
Ausgegeben wurden im Haushaltsjahr 2006 für SGB II-„Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ etwa 
840 Euro pro erwerbsfähigem Hilfebedürftigen und etwa 1.580 Euro pro Arbeitslosen im Rechtskreis 
SGB II. Im Schreiben der Landesgruppe Brandenburg der CDU/ CSU-Fraktion heißt es: „pro Kopf 
rund 1.600 Euro“. Der deutlich niedrigere Betrag pro erwerbsfähigem Hilfebedürftigen wird in dem 
Schreiben nicht genannt.  

Im Bundeshaushalt 2010 waren für SGB II-„Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ insgesamt 6,2 
Milliarden Euro veranschlagt. Zugewiesen gemäß Eingliederungsmittel-Verordnung 2010 wurden den 
Jobcentern (ARGEn, AAgAW, zkT) etwa 6,353 Millionen Euro, 153 Millionen Euro mehr als veran-
schlagt, da vielen Jobcentern übertragene Ausgabereste aus dem Jahr 2009 zugewiesen wurden. 
Neben diesen 6,2 Milliarden Euro für SGB II-„Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ waren im Bun-
deshaushalt 2010 noch zusätzlich 400 Millionen Euro für die Bundesprogramme „Beschäftigungspakte 
für Ältere“ und „Kommunal-Kombi“ veranschlagt. Anders als im Haushaltsjahr 2006 (und auch noch in 
den Haushaltsjahren 2007 und 2008) wurden die Mittel für die Bundesprogramme (zwecks „besserer“ 
Refinanzierung durch die Bundesagentur für Arbeit bzw. aus Beitragsmitteln; Stichwort: „Eingliede-
rungsbeitrag“, seit 2008) im Bundeshaushalt nicht mehr bei gesonderten Haushaltstiteln veranschlagt. 

Von den Mitteln für SGB II-„Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ im Haushaltsjahr 2010 (6,2 Milliar-
den Euro) wurden 5,648 Milliarden Euro (netto) ausgegeben.5 Davon entfielen 5,040 Milliarden Euro 
(brutto: ohne Berücksichtigung ggf. zurückgeforderter Mittel) auf die Jobcenter mit Beteiligung oder 
alleiniger Trägerschaft der Bundesagentur für Arbeit (ARGE; AAgAW). Von diesen 5,040 Milliarden 
Euro wurden 1,006 Milliarden Euro für Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante („Ein-
Euro-Jobs“) ausgegeben, darunter 685 Millionen Euro für Maßnahmekosten. Bis heute ist die Bun-
desregierung nicht in der Lage und/oder nicht Willens, die entsprechenden Ausgaben bei den 
zugelassenen kommunalen Trägern (zkT) zu benennen. Das gilt für alle bisherigen „Hartz IV-
Haushaltsjahre“. Zudem wurden im Haushaltsjahr 2010 vom Bund 225,1 Millionen Euro für das Bun-
desprogramm „Beschäftigungspakte für Ältere“ und 144,1 Millionen Euro für das Bundesprogramm 
„Kommunal-Kombi“ ausgegeben. 

Im Jahr 2010 wurde von der Statistik der Bundesagentur für Arbeit ein jahresdurchschnittlicher Be-
stand von 4,894 Millionen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ermittelt. Arbeitslos (registriert!) im Rechts-
kreis SGB II waren in diesem Jahr durchschnittlich 2,163 Millionen Frauen und Männer. 

Pro erwerbsfähigem Hilfebedürftigen (erwerbsfähigen Leistungsberechtigten) waren im Haushalts-
jahr 2010 für SGB II-„Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ etwa 1.270 Euro veranschlagt. Pro 
Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II waren dies rechnerisch etwa 2.870 Euro. Ausgegeben wurden 
                                                           
5  siehe Spalte 5 in BIAJ-Materialien vom 8. Juli 2011, Seite 3 ff: http://biaj.de/archiv-materialien/37-texte/117-

jobcenter-budgets-und-ausgaben-im-vergleich-verwaltungskosten-leistungen-zur-eingliederung-2010.html 
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im Haushaltsjahr 2010 für SGB II-„Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ etwa 1.150 Euro pro 
erwerbsfähigem Hilfebedürftigen (erwerbsfähigen Leistungsberechtigten) und etwa 2.610 Euro pro 
Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II.  

Im Bundeshaushalt 2012 (Entwurf) sind 3,780 Milliarden Euro für SGB II-„Leistungen zur Ein-
gliederung in Arbeit“ veranschlagt.6 Zudem sind 620 Millionen Euro für die Bundesprogramme 
„Beschäftigungspakte für Ältere“, „Kommunal-Kombi“ und „Bürgerarbeit“ (Beschäftigungsphase) ver-
anschlagt. Die Summe aus den veranschlagten Mitteln für SGB II-„Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit“ und Bundesprogramme, 4,400 Milliarden Euro (Soll), wird im CDU-Schreiben genannt und 
mit den Ist-Ausgaben für die SGB II-„Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ ohne die Ausgaben 
für Bundesprogramme im Haushaltsjahr 2006 (siehe oben) verglichen. Unerwähnt bleibt auch: 
Die Ist-Ausgaben für SGB II-„Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ lagen bisher immer deutlich 
unter dem im Bundeshaushalt für diesen Zweck veranschlagten Soll. 

Der Betrag in Höhe von 4,400 Milliarden Euro wird den offensichtlich von der Bundesregierung für 
2012 erwarteten 1,86 Millionen Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II gegenüber gestellt und daraus die 
im Schreiben der Landesgruppe Brandenburg der CDU/CSU-Fraktion genannten „pro Kopf 2.400 
Euro“ errechnet. (aufgerundete 2.366 Euro) 

Für den August 2011 wurden von der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (vorläufige, hochgerech-
nete) 4,571 Millionen erwerbsfähige Leistungsberechtigte berichtet, darunter 2,078 Millionen Arbeits-
lose im Rechtskreis SGB II. Dies waren 299.000 (6,1%) weniger erwerbsfähige Leistungsberechtigte 
und 75.000 (3,5%) weniger Arbeitslose im Rechtskreis SGB II als im August 2010. Offen bleibt die 
Beantwortung der Frage, ob die von der Bundesregierung erwarteten 1,86 Millionen Arbeitslosen im 
Rechtskreis SGB II bei sinkenden „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ erreicht werden. 218.000 
(10,5%) weniger als im August 2011. Dies erscheint z.Zt. eher unwahrscheinlich.  

SGB III 
Die im CDU-Schreiben genannten „2,7 Milliarden Euro“, die im Haushaltsjahr 2006 für „1,6 Millionen 
Bezieher von ALG I“7 aufgewandt sein sollen, setzen sich offensichtlich wie folgt zusammen: (vgl. 
dazu den anhängenden Auszug aus der SGB III-Eingliederungsbilanz für das Jahr 2006) 2,483 
Milliarden Euro im Rahmen des SGB III-Eingliederungstitels (Kapitel 2 des Haushalts der Bundes-
agentur für Arbeit) und 220 Millionen Euro für „Weitere Ermessensleistungen der aktiven Arbeits-
förderung“ (veranschlagt in Kapitel 3 des Haushalts der Bundesagentur für Arbeit). (vgl. Spalte 2, 
Zeilen 48 und 49)  

Unterschlagen werden im CDU-Schreiben die in der SGB III-Eingliederungsbilanz genannten Aus-
gaben in Höhe von 2,581 Milliarden Euro für die „Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätig-
keit“. Die in der SGB III-Eingliederungsbilanz nachzuweisenden Ausgaben (!) für „Leistungen der 
aktiven Arbeitsförderung“ betrugen dementsprechend 5,284 Milliarden Euro. (vgl. Spalte 2 Zeile 01) 
Das gemäß Fußnote 7 in der SGB III-Eingliederungsbilanz „nur unvollständig“ dargestellte „Soll (zuge-
wiesene Mittel)“ betrug 6,481 Milliarden Euro. (Spalte 1, Zeile 01)  

 
Anhang: 

BMWA, Zur Festlegung der Höhe der Eingliederungsleistungen ... (Seite 5 bis 11)  
Auszug aus SGB III-Eingliederungsbilanz 2006 (Seite 12) 

 

 
                                                           
6  siehe Spalte 5 in BIAJ-Materialien vom 15. Juli 2011, Seite 3 ff.: http://biaj.de/archiv-materialien/37-texte/118-

sgb-ii-eingliederungsmittel-in-den-haushaltsjahren-2010-bis-2012-ausbilck.html 
7  Von der Statistik der Bundesagentur für Arbeit wurden für das Jahr 2006 durchschnittlich 1,664 Millionen 

Arbeitslose im Rechtskreis SGB III und 1,445 Millionen Arbeitslosengeld-Empfänger/innen ermittelt. 

















Eingliederungsbilanz nach § 11 SGB III       Berichtsjahr: 2006 Region: Bundesrepublik Deutschland

Tabelle 1a) - Zugewiesene Mittel und Ausgaben Bundesrepublik Deutschland
                         nach der arbeitsmarktlichen Schwerpunktsetzung Soll Ist (Ausgaben)

(zugewie-
sene Mittel)

in 1.000  
7)

in 
1.000 

in % 
des Soll
(Spalte 1)

in % von 
insgesamt
(Sp. 2, Zeile 

01)

in % 
des Egt 

(Sp. 2, Zeile 

48)  
6)

Haushalts-Titel 2006 1 2 3 4 5

Insgesamt (Summe A, B, C, D, E) 01 6.481.000 5.283.725 100,0 -

davon (Zeile 01): 

A. Chancen auf dem 1. Arbeitsmarkt verbessern 02 940.523 17,8 35,8
Unterstützung der Beratung und Vermittlung 2/681 01 03 76.149 1,4 3,1
Eignungsfeststellung / Trainingsmaßnahmen                        2/681 02 04 165.586 3,1 6,7
Berufliche Weiterbildung 05 609.472 11,5 24,5
und zwar: Unterhaltsgeld (Restabw.)1)                                                     2/681 05 06 82.754 1,6 3,3
und zwar: Kosten der beruflichen Weiterbildung                2/681 06 07 526.718 10,0 21,2
Berufliche Weiterbildung behinderter Menschen 3) 08 - 50.883 - 1,0 -
und zwar: Unterhaltsgeld (Restabw.)                                      3/681 95 09 - 11.751 - 0,2 -
und zwar: Kosten der beruflichen Weiterbildung                3/681 96 10 - 39.133 - 0,7 -
Sonstige allgemeine Leistungen zur Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben 3) 3/681 97 11 x x x x x

darunter: Unterst. d. Berat. u. Vermittl. (Reha)                       3/681 97 /01, /02 12 - 603 - 0,0 -
darunter: Trainingsmaßnahmen (Reha) 3/681 97 /06, /09 13 - 803 - 0,0 -
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung (§ 37 Abs. 1-3 
SGB III)

2/686 08 14 25.106 0,5 1,0

Beauftragung von Trägern mit Eingliederungs-
maßnahmen 

2/686 07 15 11.879 0,2 0,5

Zuschüsse zu Sozialplanmaßnahmen (Restabw.) 2)          2/686 03 16  43 0,0 0,0
B. Beschäftigungsbegleitende Leistungen 17 3.232.969 61,2 19,7
Mobilitätshilfen (Zuschuss und Darlehen) 2/681 03 + 2/863 01 18 104.359 2,0 4,2
Mobilitätshilfen zur Teilh. behind. Menschen am 
Arbeitsleben 3)

3/863 04+3/681 97/03, 
/04, /05, /07, /08

19 - 574 - 0,0 -

Eingliederungszuschüsse                                                2/683 01 20 291.304 5,5 11,7
Eingliederungszuschüsse für bes. betroffene 
schwerbehinderte Menschen   3)         3/683 07 21 210.000 136.137 64,8 2,6 -

Zuschüsse an Arbeitgeber  zur Förderung der Teilhabe 
behinderter Menschen am Arbeitsleben 3)                                            3/683 06 22 - 26.961 - 0,5 -

Beschäftigung begleitende Eingliederungshilfen 2/686 09 23 -23 0,0 0,0
Einstellungszuschuss bei Neugründungen                         2/683 02 24 38.438 0,7 1,5
Einstellungszuschuss bei Vertretung 2/683 07 25 3.659 0,1 0,1
Arbeitsentgeltzuschuss bei beruflicher Weiterbildung 
Beschäftigter

2/683 08 26 13.973 0,3 0,6

Personal-Service-Agentur (PSA) 2/686 06 27 37.978 0,7 1,5
Überbrückungsgeld bei Aufn.einer selbst. Tätigkeit 5) 3/681 16 28 1.459.700 1.470.536 100,7 27,8 -
Existenzgründungszuschüsse 5) 3/681 93 29 1.361.300 1.027.037 75,4 19,4 -
Gründungszuschuss 5) 3/681 15 30 300.000 82.957 27,7 1,6 -
SAM Ost für Wirtschaftsunternehmen (Restabw.) 2/683 09 31 -921 0,0 0,0
C. Beschäftigungschaffende Maßnahmen 32 179.240 3,4 7,2
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (Zuschuss)                        2/893 02 33 106.753 2,0 4,3
Beschäftigung schaffende Infrastrukturmaßnahmen 2/893 03 34 2.956 0,1 0,1
Strukturanpassungsmaßnahmen allgem. (Restabw.) 2/893 04 35 69.531 1,3 2,8
D. Förderung der Berufsausbildung 36 813.388 15,4 32,8
Förderung der Berufsausbildung Benachteiligter   2/686 01 37 807.945 15,3 32,5
darunter: ausbildungsbegleitende Hilfen 2/686 01/01 38 117.649 2,2 4,7
darunter: außerbetriebliche Ausbildung 2/686 01/03 39 590.836 11,2 23,8
darunter: Übergangshilfen 2/686 01/06 40 1.548 0,0 0,1
darunter: Aktivierungshilfen 2/686 01/11 41 2.067 0,0 0,1
Maßnahmen zur vertieften Berufsorientierung 2/ 686 05 42 4.050 0,1 0,2
Sozialpäd.Begl.bei Berufsausbildungsvorbereitung 2/681 10 43 1.421 0,0 0,1
Förderung der Errichtung von Jugendwohnheimen 2) 2/863 04 + 2/893 01 44 -27 0,0 0,0
E. Sonstige Leistungen 45 117.605 2,2 4,6
Freie Förderung gem. § 10 SGB III                                    2/686 99 46 113.186 2,1 4,6
Bildungs-Einrichtungen 2)  3) 3/863 01 + 3/893 01 47 - 4.419 - 0,1 -

davon (Zeile 01): 
   Eingliederungstitel 4)

48 3.150.000 2.482.815 78,8 47,0 100,0
   Weitere Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung 3) 7) 49 210.000 220.380 x 4,2
   Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit 5) 50 3.121.000 2.580.530 82,7 48,8

Anmerkungen: © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

1) Unterhaltsgeld Zuschuss und Darlehen, einschl. Sonderformen, ohne Anschlussunterhaltsgeld
2) Gem. § 71 b Abs. 1 SGB IV im Eingliederungstitel veranschlagt, aber keine Mittelzuweisung an AA; Nachweis von Soll und Ist nur auf RD-Ebene. 
3) Ermessensleistungen zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben; Einrichtungen der beruflichen Aus-/Weiterbildung oder der beruflichen
    Rehabilitation behinderter Menschen.
4) Kapitel 2 des BA-Haushalts; Summe der Zeilen 03 bis 05, 14 bis 16, 18, 20, 24 bis 27, 31, 32, 36, 46
5) Gemäß § 11 Abs. 1 SGB III sind Leistungen zur Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit  nachzuweisen,  auch wenn es sich  um Pflichtleistungen 
    handelt: Überbrückungsgeld (ab 2004 Pflichtleistung), Existenzgründungszuschuss und  Gründungszuschuss.
6) Bei der Berechnung des Anteils der Schwerpunktgruppen A, B, C, D und E wurden nur die Egt-Leist. innerh. der jew. Schwerpunktgruppe berücksichtigt.
7) Die zugewiesenen Mittel für die weiteren Ermessensleistungen aus Kapitel 3 können nur unvollständig dargestellt werden, da die Mittelzuteilung auf 
    Deckungskreisebene vorgenommen wird. Umschichtungen zwischen Pflicht - und Ermessensleistungen innerhalb eines Deckungskreises sind möglich. 

Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung nach SGB III 
und Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit




